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Am 1. November 2011 ist die Erste Verordnung zur Änderung der Trinkwasserverordnung 
vom 3. Mai 2011 (BGBl. Teil I, Nr. 21 vom 11. Mai 2011, S. 748 – 774) in Kraft getreten.  

Diese eröffnet zahlreiche Neuregelungen u.a. in Bezug auf Legionellenuntersuchungen in 
Trinkwassererwärmungsanlagen 

Betroffen sind alle Unternehmer und sonstigen Inhaber einer Trinkwasserinstallation, in der 
sich eine Großanlage zur Trinkwasserwärmung nach der Definition der allgemein 
anerkannten Regeln der Technik befindet, sofern aus dieser Trinkwasser im Rahmen einer 
öffentlichen oder gewerblichen Tätigkeit abgegeben wird. Die Untersuchungspflicht besteht 
für Anlagen, die z. B. Duschen oder andere Einrichtungen enthalten, in denen es zu einer 
Vernebelung des Trinkwassers kommt (also nicht für das Handwaschbecken in der Toilette 
des Restaurants) allerdings aber für Hotels. 

Großanlagen zur Trinkwassererwärmung sind Speicher-Trinkwassererwärmer oder zentrale 
Durchfluss-Trinkwassererwärmer mit einem Inhalt von mehr als 400 l. 

Der Untersuchungspflicht muss der Unternehmer und sonstige Inhaber einer Trinkwasser-
installation selbständig nachkommen, ohne dass es einer Aufforderung durch das Gesund-
heitsamt bedarf. Sie besteht ausschließlich bei Anlagen, die Trinkwasser im Rahmen einer 
gewerblichen oder öffentlichen Tätigkeit im Sinne der Trinkwasserverordnung abgeben (dies 
betrifft nach der gegenwärtigen Auffassung auch Vermieter von Mehrfamilienhäusern). 

Bei Anlagen in ausschließlich selbst bewohnten Eigenheimen besteht die Untersuchungs-
pflicht somit nicht. Zur Einordnung als gewerbliche Tätigkeit ist die zielgerichtete Abgabe 
entscheidend, d.h. die Duschen für die Mitarbeiter in der Autowerkstatt gehören nach 
TrinkwV nicht dazu, unabhängig, ob aufgrund anderer Vorgaben (Arbeitsstättenverordnung, 
Hygiene, Fürsorgepflichten, Verkehrssicherungspflichten) hier Untersuchungspflichten 
bestehen. 

Liegt eine Trinkwasserabgabe im Rahmen einer gewerblichen Tätigkeit vor (z.B. Ver-
mietung), so ist weiter zu prüfen, ob es sich auch um eine „Großanlage“ entsprechend den 
allgemein anerkannten Regeln der Technik handelt. Die Anlage muss die oben genannte 
Größe haben. Ein- und Zweifamilienhäuser sind nicht betroffen. 

Mit Inkrafttreten der Änderung der TrinkwV besteht außerdem eine Anzeigepflicht. Der Unter-
nehmer oder sonstige Inhaber einer solchen Großanlage hat den Bestand dem Gesundheits-
amt anzuzeigen. 

Die Untersuchungshäufigkeit für die systemische Untersuchung auf Legionellen ist einmal 
pro Jahr. Die Untersuchung muss durch ein akkreditiertes und vom Land gelistetes Labor 
durchgeführt werden.  

Bei Interesse, Beratungsbedarf oder zur Abstimmung des weiteren Vorgehens bzw. Ihres 
individuellen Angebotes stehen wir Ihnen gern per Telefon oder E-Mail zur Verfügung. 
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